Interview des Korruptionsexperten Uwe Dolata mit  DEUTSCHEN WELLE TV (weltweite Ausstrahlung)

Erstsendung am Dienstag, 12. Juli 2005, 19,30 Uhr, Beitrag „Made in Germany“

Im Internet: www.dw-word.de/madeingermany
Im neu erschienenen Buch „Korruption im Wirtschaftssystem Deutschland“ zitierte der Autor Uwe Dolata den EX-IG-Metall-Chef Klaus Zwickel noch mit seiner Aussage vor dem Düsseldorfer Landgericht, wonach es über Jahrzehnte „Mitbestimmungspraxis“ in deutschen Aufsichtsräten gewesen sei, dass der Gewerkschaftsvertreter sich der Stimme enthält. Zwickel räumte mit viel Melos und Pathos ein, dass der Vertraulichkeit im Aufsichtsrat so etwas wie „gedankliche Korruption“ anhafte. „Nunmehr, so der Lehrbeauftragte für Antikorruptions-Strategien an der University of Applied Sciences in Würzburg, Dolata, erleben wir in der Korruptionsaffäre bei Volkswagen einen Stoff, aus dem billige Wirtschaftskrimis sind: Was nach außen eine für Großunternehmen wohl eher seltene Aura der Harmonie vermittelte, erweist sich wahrscheinlich als Ergebnis eines unappetitlichen Zusammenspiels – das wie geschmiert funktionierte. Für Dolata zeigt die VW-Korruptionsaffäre die Notwendigkeit von Transparenzklauseln in Managerverträgen. Unternehmen sollten ihre führenden Mitarbeiter mittels eines Ethik-Kodex regelmäßig verpflichten, sämtliche privaten Beteiligungen und unternehmerischen Tätigkeiten offen zu legen.

Peter Hartz sollte die Konsequenzen ziehen und zurücktreten, denn für ihn als Symbolfigur und Namensträger

einer Regierungsreform für die kleinen Leute gelten viel höhere Maßstäbe. Dem neuen Vorstandvorsitzenden kann man nur anraten, seine Offenheit weiter voranzutreiben. Transparenz ist der Todfeind der Korruption!

Ein beachtenswerter Nebeneffekt sei, dass dann noch mit Eigenbelegen und Falschdeklarierungen verschleiert wird, so dass durch eine nicht ordnungsgemäße Buchführung Steuerabschreibungsmöglichkeiten bietet. 

Die Zeche zahlt also nicht nur der kleine Arbeiter bei Volkswagen, sondern indirekt jeder Bürger.

Vom Wirtschaftspakt OECD wurde Deutschland vor Jahren als das korrupteste Land der Welt bezeichnet. Diese Feststellung gründete sich nicht so sehr auf die Dichte des Filzes, als vielmehr auf Perfektion und Größenordnung der Korruptionsfälle. Damals musste Finanzminister Theo Waigel auf die „Anklagebank“ nach Washington uns sich die Vorwürfe der Amerikaner gefallen lassen, dass man bei uns die Bestechungsgelder sogar steuerlich absetzen könne. Dies würde zu einer Verzerrung der freien Marktwirtschaft und der Weltordnung des Kapitals führen. Jetzt werden die Steuertricks immer perfider und der Imageverlust steuert ins Unbeschreibliche. 

Neben dem Verdacht, dass sich der VW-Vorstand das Wohlwollen einzelner Betriebsräte durch das Bezahlen von Lustreisen erkauft hat, haben wohl VW-Mitarbeiter für Geschäfte mit dem Wolfsburger Konzern ein Geflecht von weltweit operierenden Tarnfirmen entwickelt. Dies sind eher Anzeichen für Organisierte Wirtschaftskriminalität. Wenn nun Insider argumentieren, dass VW eigentlich nicht geschädigt wurde, sondern dass die Leute, die heimlich diese Firmen (auch unter Verwendung von Strohleuten) gründeten um an Aufträge zu gelangen, nur dies machten, was alle versuchten, so kennen wir diese Argumentation aus den Spenden-Affären. Aber auch hier erfolgte erstmals ein Urteil eines deutschen Gerichts, dass sich der ehemalige Innenminister Manfred Kanther der Untreue schuldig gemacht habe. Auch wenn er angeblich nur zum Wohl der Partei handelte.

Es ist ein deutlicher Anstieg der Wirtschaftskriminalität zu verzeichnen. Mehr als 80 % aller Fälle schwerer Wirtschaftskriminalität werden aus Unternehmen heraus begangen. Die Schätzungen der in Deutschland verursachten materiellen Schäden schwanken zwischen zwei- und dreistelligen Milliardenbeträgen. Von den sozialschädlichen Folgen von Korruption in Politik und Gesellschaft mal ganz zu schweigen. 

Die wachsende Unternehmenskriminalität verdrängt den seriösen Wettbewerber, untergräbt die allgemeine Wirtschaftsmoral und hebelt nicht zuletzt wegen des Nachahmungseffekts das marktwirtschaftliche System aus. 

„Das derzeitige Sanktionssystem gegen juristische Personen und Personengesellschaften ist unzulänglich“, mahnt der Sprecher im BUND DEUTSCHER KRIMINALBEAMTER (BDK) Uwe Dolata an.

„Die USA, Schweiz, Frankreich und andere Industriestaaten kennen die Strafbarkeit juristischer Personen, und ein strafrechtlicher Vorwurf wird schon wegen des Imageschadens ernst genommen. Mit dem Unternehmensstrafrecht wird das Unternehmen selbst – unabhängig von der Strafbarkeit einzelner Personen – zum Strafrechtssubjekt. Die Verbandsstrafbarkeit als eine neben das Individualstrafrecht tretende eigenständige Sanktion ist kriminalpolitisch sinnvoll und ein geeignetes Mittel zur Bekämpfung der ausufernden Wirtschaftskriminalität. Die Einführung eines Unternehmensstrafrechts soll zugleich Anreize für ein gesetzmäßiges Verhalten und zur Förderung einer kriminalitätshemmenden, ethikorientierten Unternehmenskultur schaffen.“

